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Zu der von den Abgeordneten Dr. Reinhart, Neinberger, 

Egg, Wanda Brunner, Dr. Lenzi und Genossen vom 20.5. 1931, 

Nr. 1216/J, gem. § 91 des Geschäftsor'lnungsges8tzes 1'?75, 

BGEl. Nr. 410, eingebrachten schriftlichen AnfrClg'3 Oe1:.:'. 
Maßnahmen zur Überwachung des Schwerverkehrs !3.uf .Jer 

Inntalautobahn beehre ich mich wie folgt zu antworten: 

Zunächst wiire festzustellen, da.3 fUreine Anor1nung von 

Kontrollen auf Grund des ~(FG 1967 einerseits die Lande3-

hauptmänner und andererseits auf Grund der StVO 1'360 

die Ämter der Landesregieru.ngen bzw. '1.ie ihnen unter

stehenden Kraftfahr- und Straßenpolizeibehörden '. Inst~nz 
zuständig sind. Dem Bundesminister für Inner3s obliegt 

in dieser Angelegenheit lediglich die OrganisCltion, 
Schulung und Ausrüstung sowie die Dienstaufsicht über J.ia 

Organe der Bundespolizei und Bundesgendarmerie. 

Wie das Amt der Tirolar Landesregierung auf Anfrage .~ 

ffil..,-

geteilt hat, vrurde die Exekutive hinsichtlich der Kon

trolle des Schwerverkehrs auf der Inntalautobahn ange
wiesen, die erlaubten Höchstgeschwindigkeiten dur~h Z~vil

streifen, Radar- und Tachokontrollen und di8 zuge13ss8nen 
Gesamt gewichte mitjen Achslastmeßgerät en zu überprüfen. 

Die Verstärkung der Gewichtskontrollen wurde im Hinblick 

auf die Auflassung der Brückenwaage beim Autobahnzollamt 

Kiefersfelden am 6. 10. 1980 ohne vorherige Absprache 
mit dem Land Tirol durch die Oberfinanzdirektion (,'Tünchen 

notwendig. 
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Von den Beamten der Verkehrsabteilung des Landes

gendarmeriekommandos für Tirol wurden in den Monaten 

Feber, März und April 1981 ins;es8nt 1.325 Einsätze 

auf der Autobahn gefahren. :::labei Nurden 5.807 Organ

st rafverfügungen im :Set rage von S 1,170.417.50 einge

hoben. Gleichzeitig wurden 510 Sicherheits19istungen 

im Betrage von S 914.752.-- eingehoten und 1.?04 An

zeigen an die Behörden erst~ttet. 

Eine weitere Verstärkung der bisherigen Einsätze ist 

auf Grund des derzeitigen Personals"'::mdes der Ver';;:ehrs

abteilung nicht mehr möglich. 

Als arger ~Iangel -Niri empfunden, daß Ausländer ','legen 

einer in Österreieh begangenen Ver:laltungsübertretung 

nicht in ihren Heimatlqnd. verfolc;t 71erden können und 

das Fehlen eines inlJndischen 70hnsitzes bei auslän

dischen Lenl{e rn ni8ht die Anna:lme der Fluchtgefahr zu

läßt, so daß von Sicherheitslei3tun~en nach § 37 a 

Abs. 1 VStG nicht Gebrauch geI:J.:J.cht '.varien kann. Dies8r 

Umstand wird bei einer zukünftigen :·r;)vellierung des 

Verwaltungsstrafgesetzes zu berücksi~hti6en sein. 

Obwohl durch die bereits er'Nähnten Geschwindigkeits

kontrollen auch ein wichtiger Beitr':lg ~ur Bek::iffiDfung 

der Lärmbelästigung geleistet wurle, reicht diese :.1aß

nahme allein nicht aus. 

Seitens des zustiniigen Bundesmi~isteriums für Bauten 

und Techni~ wur::ie i"'l.her die Anhringung von Schall
schutzanlagen veranlaßt • Dem Bundesmi:iisterium für 

Inneres ist bekannt, daß das Institut für Straßenbau 

und Verkehrsplanung der Universit~t Innsbruck nunmehr 

an der Inntalautobahn zwischen Kufstein und Innsbruck 

die Schirmwirkung der errichteten 3challschutzanlagen 

in 11 Immissionsorten durch Schallpegelmessung über
prüft hat. Die ~\1eßpunkte lagen in einem Abstand Von 
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ca. 25 m bis 200 m von der Autobahn entfernt und von 

5 m unter bis 17 m über dem Straßenniveau. Die aus 

Bet~n, Aluminium oder Kunststoff gefertigten Schall

schutzanlagen sind von 2.50 m bis 4.50 m hoch. Es 
wurde festgestellt, daß gegenüber der freien Schall
ausbreitung Vorbeifahrten von Lastkraftwagen hinter 

Schallschutzwiinden subjektiv störender empfunden 
werden als PKW-Geräusche. 

Auf Grund des Ergebnisses dieser 1'lessungen hat die 

Universität Innsbruck beim BundesmLlisterium für Bauten 
und Technik ein Forschungsvorhaben einger~i~ht, des2en 

Ziel es ist 9 die gemessenen Schallpegelreduzierungen 

durch Schallschutzanlagen der vom Anrainer subjektiv 

empfundenen Lästigkeitsminderung gegenüberzustellen, 
um Aussagen über die erreichte Verbesserung der Lebens

qualität zu erhalten. 
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